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Grafische Übersicht Gebühren für die Nutzung der Schul- und Sportanlagen; Einnahmenverzicht aufgrund Covid-19-Pandemie

Rechnungsjahr (noch nicht abgeschlossen)
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Rechnungsjahr (abgeschlossen)

Gebührenverzicht Individualkundinnen 

und -kunden (Verlängerung der Abos)

Gebührenverzicht 

Individualkundinnen 

und -kunden 

(Verlängerung der 

Abos)

Anlagen 

offen

Anlagen 

offen

Anlagen geschlossen

(**kein Ermessen, kein Beschluss 

zum Einnahmenverzicht nötig)

Anlagen 

teilweise ge-

schlossen*

Nutzungsperiode August 2019 bis Juli 2020

Die Abrechnung ist bereits abgeschlossen und abgewickelt. 

Diese Nutzungsperiode ist nicht Gegenstand des 

vorliegenden Antrags des Stadtrats.

Nutzungsperiode August 2020 bis Juli 2021

Die Rechnungsstellung an Vereine und Gruppen wurde Ende 2020 aufgeschoben. Gemäss dem 

Lösungsvorschlag soll ihnen nachträglich die Gebühr für drei Monate (August bis Oktober 2020) in 

Rechnung gestellt werden.

Diese Nutzungsperiode ist Gegenstand des vorliegenden Antrags des Stadtrats.

Anlagen 

geschlossen**

Anlagen teilweise geschlossen 

(*es besteht Ermessen, 

Beschluss zum 

Einnahmenverzicht nötig)

Anlagen 

offen

Gebührenverzicht Vereine und 

Gruppen (wiederkehrende Nutzung 

von Anlagen oder Anlageteilen)

Gebührenverzicht Vereine und Gruppen (wiederkehrende Nutzung von 

Anlagen oder Anlageteilen)

Gebührenverzicht Schulen 

(wiederkehrende Nutzung von 

Anlagen oder Anlageteilen)

Nutzungsperiode August 2021 

bis Juli 2022

Die Abrechnung erfolgt Ende 2021. Den 

Vereinen und Gruppen soll zusätzlich drei 

Monate (August bis Oktober 2020) aus der 

vorangehenden Nutzungsperiode in 

Rechnung gestellt werden.

Gebührenverzicht Schulen (wiederkehrende 

Nutzung von Anlagen oder Anlageteilen; 

individuelle Lösungen, soweit Schulen die 

Anlagen nicht genutzt haben, wird auf die 

Gebühr verzichtet).


